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zu berücksichtigen

vollzeitbeschäftigte echte DN 

Expatriats (= ins Ausland entsendete 
Dienstnehmer) 

teilzeitbeschäftigte echte DN  

Personen in Ausbildung (nach 
abgeschlossenem Hochschulstudium) 

nicht zu berücksichtigen

freie Dienstnehmer 

begünstigt Behinderte 

Lehrlinge 

DN ohne Entgeltanspruch (zB Karenz, 
Krankengeld, Präsenz-/Zivildienst) 

Inhaber von Amtsbescheinigungen 
bzw Opferausweisen 

geringfügig / fallweise Beschäftigte   

Hinweise:
• Teilzeit- und geringfügig Beschäftigte: zählen voll
• Begünstigt Behinderte: 

✓ Grad der Behinderung ≥ 50%
✓ Nachweis durch Bescheid
✓ Österreichische Staatsbürgerschaft oder EU/EWR-Bürger,  

langfristig Aufenthaltsberechtigte, anerkannte Flüchtlinge

Höhe der Pflichtzahl
• Unternehmen mit ≥ 25 DN sind verpflichtet, begünstigt Behinderte einzustellen 
• Berechnung: 1 begünstigt Behinderter pro 25 DN (nicht begünstigt behindert): 

Gesamtanzahl DN 
Pflichtzahl (= Anzahl  

begünstigt Behinderter)

25 - 49

75 - 99 

Pflichtzahl: Sonderregelungen
Diese begünstigt behinderte DN werden doppelt angerechnet:

• Blinde
• unter 19 Jahre alte Begünstigte, darüber bis Beendigung Ausbildungsverhältnis
• über 50 Jahre alte Begünstigte mit ≥ 70% Behinderung
• Begünstigte nach Vollendung des 55. Lebensjahres
• Rollstuhlfahrer
• Inhaber mit Amtsbescheinigung oder Opferausweis (§ 4 Opferfürsorgegesetz), vor 

Vollendung 19. / nach Vollendung 55. Lebensjahr

Hinweise:
• geringfügig / teilzeitbeschäftigte Begünstigte ➪ zählen voll
• Vorsicht! ➪ Diskriminierung, wenn nicht behinderte DN ➪ Vollzeit  

und begünstigt Behinderte ausschließlich geringfügig oder Teilzeit
• auf Pflichtzahl voll anrechenbar bleiben begünstigt Behinderte auch während Zeit ohne 

Entgeltanspruch (zB lange Krankheit, Karenz)
• Eigenschaften für doppelte Anrechnung können für eine Person nicht „addiert“ werden

monatlich je nicht eingestellten Begünstigten  
pro offener „Pflichtstelle“:

Stichtag Pflichtzahl-Berechnung 

➪ auch wenn an diesem Tag bspw atypisch viele fallweise Beschäftigte im Unternehmen 

1

3

1 - 24 0

50 - 74 2

usw. usw.

Ausgleichstaxe 2025 • 25 - 99 Dienstnehmer:  
• 100 - 399 Dienstnehmer:
• 400 oder mehr Dienstnehmer:

335 € 
472 €
477 €

Behinderte Arbeitnehmer  
Beschäftigungspflicht 
und Ausgleichstaxe  

Berechnung der Pflichtzahl

➪ der 1. eines jeden Monats
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